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Mitteilungen der Geschäftsstelle
Verschiedenes

Gemäß § 7 der „Prüfungsordnung für
die Durchführung von Prüfungen im
Ausbildungsberuf der Arzthelferinnen”
bestimmt die Sächsische Landesärzte-
kammer im Jahr zwei maßgebliche Ter-
mine für Abschlußprüfungen. Die Säch-
sische Landesärztekammer führt die
nächste schriftliche Abschlußprüfung an
folgendem Termin durch:

Freitag, den 28. Januar 2000
von 8.00 bis 14.15 Uhr
in der Sächsischen Landesärztekammer,
Schützenhöhe 16, 01099 Dresden.
Die Termine für die praktischen Prü-
fungen werden im Februar 2000 liegen.

Zur Abschlußprüfung mit Beginn
28.01.2000 können zugelassen wer-
den:
1. Auszubildende und Umschülerinnen,
deren Ausbildungs- oder Umschulungs-
verhältnis nicht später als am
28.02.2000 endet.
2. Bewerberinnen/Bewerber, die den
Antrag auf eine Wiederholungsprüfung
gestellt haben (§ 34 Abs. 1 Berufsbil-
dungsgesetz).

Zulassung in besonderen Fällen
gemäß § 40 Berufsbildungsgesetz
3. Auszubildende und Umschülerinnen
(bei Umschulungszeit von 30 - 36 Mo-
naten), deren Ausbildungs-/Umschu-
lungszeit nach dem 28.02.2000 endet,

können den Antrag auf vorzeitige Zu-
lassung zur Abschlußprüfung stellen 
(§ 40 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz),
wenn die Leistungen das rechtfertigen.
Maximal ist eine Verkürzung von insge-
samt sechs Monaten möglich.
Dabei sind gemäß Beschluß des Berufs-
bildungsausschusses vom 04.12.1993
(veröffentlicht im Ärzteblatt Sachsen,
Heft 1/1994, Seite 10) nachweislich fol-
gende Bedingungen zu erfüllen:
- sehr gute Lern- und Ausbildungser-

gebnisse in der Arztpraxis,
- gute Lernmotivation und Lernergeb-

nisse mit Notendurchschnitt bis 1,8 in
der Berufsschule,

- die Inhalte des Ausbildungsrahmenpla-
nes und des im Berufsschulunterricht 
vermittelten Lehrstoffes - soweit er für
die Berufsausbildung wesentlich ist - 
müssen dabei vollständig anwen
dungsbereit sein.

4. Bewerberinnen/Bewerber ohne vor-
angegangenes Berufsausbildungsver-
hältnis, die nachweisen, daß sie minde-
stens das Zweifache der Zeit, die als
Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in
dem Beruf der Arzthelferin tätig gewe-
sen sind (§ 40 Abs. 2 Berufsbildungsge-
setz).
Über die Zulassung zur Abschlußprü-
fung entscheidet die zuständige Stelle.
Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen
nicht für gegeben, so entscheidet der
Prüfungsausschuß (§ 39 Abs. 2 Berufs-

bildungsgesetz). Die Anmeldeformulare
und die Gebührenbescheide für die Prü-
fungsgebühren erhalten die ausbilden-
den Ärzte oder bei Punkt 2 und 4 die
Teilnehmerinnen von der Sächsischen
Landesärztekammer. Die Anmeldung
zur Abschlußprüfung hat mit vollstän-
digen Unterlagen - entsprechend § 10
der „Prüfungsordnung der Sächsischen
Landesärztekammer für die Durchfüh-
rung der Prüfungen im Ausbildungs-
beruf der Arzthelferinnen” (veröffent-
licht im „Ärzteblatt Sachsen”, Hefte
5/1993 und 2/1994) - bis spätestens
zum 13.11.1999 zu erfolgen. Bei An-
trag auf vorzeitige Zulassung oder Zu-
lassung ohne vorangegangenes Be-
rufsausbildungsverhältnis sind zusätz-
lich die o. g. Nachweise zum selben
Termin einzureichen.
Wir möchten darauf aufmerksam ma-
chen, daß bei unvollständig und/oder
verspätet eingereichten Unterlagen eine
fristgemäße Bearbeitung durch die
Sächsische Landesärztekammer nicht
möglich und somit eine Zulassung zum
Prüfungstermin am 28.01.2000 in Frage
gestellt ist.
Des weiteren möchten wir aufmerksam
machen, daß mit bestandener Ab-
schlußprüfung das Ausbildungs- oder
das Umschulungsverhältnis beendet ist.

Veronika Krebs
Leitende Sachbearbeiterin

Referat Arzthelferinnenwesen

Abschlußprüfungen im Ausbildungsberuf
„Arzthelferin/Arzthelfer” - Winter 2000

Mit einer konzeptionellen Neuausrich-
tung ihrer medizinischen Fachveranstal-
tungen reagiert die Leipziger Messe auf
die aktuellen Entwicklungen in Gesund-
heitswesen und Sozialpolitik. Vom Jahr
2000 an werden spezialisierte Foren für
Mediziner, Pharmazeuten, Betroffene
und deren Angehörige im Messekalen-
der stehen. Als neue Veranstaltungen
finden vom 9. bis 11. März 2000 die
Pflegemesse Leipzig sowie am 10./11.

Neue medizinische Fachveranstaltungen in Leipzig
März 2000 das Patientenforum Leip-
zig „Chronische Krankheiten” statt.
Parallel zur Pflegemesse wird der 6. In-
terdisziplinäre Pflegekongreß ausge-
richtet.
Das Spektrum medizinischer Fachver-
anstaltungen wird im kommenden Jahr
abgerundet durch die ORTHOPÄDIE
+ REHA-TECHNIK vom 30. Mai bis
2. Juni 2000. Der Weltkongreß mit an-
geschlossener Fachmesse, aller drei Jah-

re vom Bundesinnungsverband für Or-
thopädie-Technik (BIV) mit Sitz in
Dortmund veranstaltet, erwartet rund
350 Aussteller. Unternehmen aus aller
Welt werden neueste orthopädische
Hilfsmittel und Herstellungstechniken
präsentieren. Auf dem Kongreß referie-
ren Gesundheitsexperten über neue Ent-
wicklungen in Medizin und Reha-
Technik.




